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Informationen zu Richtlinie und 

Antragstellung 

Die Förderung wird als nicht rückzahlbarer 

Zuschuss unter folgenden Bedingungen 

gewährt: 

• Fördergebiet umfasst das Stadtgebiet, 

• Extensive Dachbegrünung auf Bestands 

und Nebengebäuden sowie auf 

Neubauten nach werksvertraglicher 

Abnahme, 

• Förderfähig sind Kosten für: 

Ausführungsarbeiten durch gewerblichen 

Betrieb, benötigte Materialien, heimisches 

Saatgut und Pflanzen, Beratung und 

Planung, Maßnahmen zur Verbesserung 

der Statik, 

• Dachbegrünung muss mindestens 

10 Quadratmeter groß und eine 

Aufbaustärke von mindestens 

6 Zentimetern aufweisen, 

• Förderhöhe pro Quadratmeter 

Dachbegrünung maximal 30 Euro, 

höchstens 50 Prozent der förderfähigen 

Gesamtkosten, 

• 3.000 Euro maximaler Gesamtförderbetrag 

je Objekt, 

• Zweckbindungsfrist 5 Jahre ab 

Bewilligung. In diesem Zeitraum sind das 

Pflegen und Instandhalten sicherzustellen. 

 

Fördermaßnahmen und -höhe 

Wenn Sie Fragen zur Richtlinie zur 

Förderung von Maßnahmen zur 

Dachbegrünung haben, helfen wir Ihnen 

gerne weiter. 

 
Lena Herzog 

02521 29-6703 | herzog@beckum.de  

Sabine Neuhaus 

02521 29-6702 | neuhaus.s@beckum.de  

 

Fachdienst Umwelt und Grün 

Rathaus Beckum | Eingang Weststraße 46 | 

1. Obergeschoss | Über Treppen oder den 

Fahrstuhl im Innenhof zu erreichen 

ÖPNV: Haltestelle Rathaus, Beckum 

 

 

 

 

Abbildungen: Stadt Beckum 

Bundesverband GebäudeGrün e. V. 

Inhalt: Stadt Beckum, B.A.U.M. Consult GmbH 

Stand: Januar 2023 

© pixabay.com 

Kontakt 

Förderung von 

Maßnahmen zur 

Dachbegrünung 
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Dachbegrünung allgemein 

 

• Mit Vegetation bedecktes Dach, 

• Extensive Dachbegrünung: wenig 

pflegebedürftig durch widerstandfähige 

Pflanzen (zum Beispiel Moose, Sedum wie 

scharfer Mauerpfeffer oder Kräuter), 

• Intensive Dachbegrünung: pflegeintensive 

Vegetation, begehbare Gärten, 

• Pflegeaufwand für eine extensive 

Dachbegrünung: regelmäßige 

Kontrollgänge (2- bis 4-mal im Jahr), keine 

zusätzliche Wasserversorgung erforderlich. 

Förderung von Maßnahmen zur Dachbegrünungen 

So wird‘s gemacht 
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Vorteile Dachbegrünung 

Für die Stadt, die Umwelt und das Klima: 

• Fördert Artenvielfalt und Biodiversität, 

• Abkühlung der nahen Umgebung, 

• Schadstoffe werden aus der Luft gefiltert 

und Feinstaub gebunden, 

• Entlastung des städtischen 

Abwassersystems. 

Für das Objekt und die Bewohnenden: 

• Zusätzliche Dämmschicht: schützt im 

Sommer und isoliert im Winter, 

• Längere Lebensdauer des Daches durch 

Schutz der Dachhaut, 

• Teilversiegelte Flächen werden laut 

§ 5 Absatz 5 Satzung der Stadt Beckum 

über die Erhebung von 

Kanalanschlussbeiträgen und 

Abwassergebühren nur mit 50 Prozent 

der Gebühr berücksichtigt. 
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1. Planung der 
Maßnahme 

• Ideen skizzieren, 

• Angebot einho-
len. 

4. Durchführung der Maßnahme 

• Innerhalb von 6 Monaten nach Bewil-
ligung wird Maßnahme fertiggestellt. 

5. Auszahlung 

• Nach Fertigstellung der Maßnahme: 
Einreichen der Rechnung im 
Original, des Zahlungsnachweises 
und der Fotos, 

• Auszahlung der Förderung nach 
Prüfung der Unterlagen. 

2. Antragstellung 

• Erforderliche 
Unterlagen zu-
sammentragen, 

• Formular ausfül-
len und einrei-
chen. 

3. Bewilligungsverfahren 

• Stadt wertet Antrag aus, erteilt vorläufi-
gen Bewilligungsbescheid. 


